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XlII. Geserzgebu.l"1gsperiode 

Republik Österreich 
DER B1JNDESKANZLER 

Zl .. 39,,624-PrH/72 

An den 

cf>SJ' / A. B, 
-zu--~6"/J. 

Präs.,;m ___ t~~ __ QJ!?~J972 

Präsidenten des Nationalrates 
Herrn Anton BENYA 
1010 VI i e n 

12 .. Dezember 1972 

Die Abgeordneten zum Nationalrat REGENSBURGER, 
Dr .ERi'VjACORA, HUBER und Genossen haben am 25. Ok­

tober 1972 unter der Nr.866/J an mich eine schrift­
liche Anfrage, betreffend Auszahlung von Bezugs­
vorschüssen an Bundesbedienstete gerichtet, welche 
folgenden \tlortlaut hat: 

llArn 5. Juli 1972 richteten die unterzeichneten Ab­
geordneten bereits eine diesbezügliche Anfrage (517/J) 
an den Herrn Bundeskanzler. Die Antwort (696/AB) 
vom 6. September 1972 führte U~a. aus: 

liDer in der Anfrage dargestellte Sachverhalt ent­
spricht insov:ei t den T'3.tsachen, als das Bundesmini­
sterium für Finanzen, dem bei der Gewährung bestimm­
ter Bezugsvorschüsseein Zustim..'Tlungsrecht zukom.rnt, 
nur dann eine posi ti Vf} Stellungnahme abgibt, 1"venn 

"·Vorschüsse für Wohnzwecke Bediensteten flüssiggemacht 

werden sollen, die nachweisen können, daß sie Eigen­
tümer, Miteigentümer, Genossenschaftsanteilseigentü­
mer oder Hauptmieter des instand,zusetzenden Objektes 
sind; es muß also ein Rechtsverhältnis über das \'lohn-

." rechtzugunsten des Vorschußwerbersbegrünclet sein. 

Durch diese vom Bundesministerium für ]':1.nanzen geübte 
Praxis soll gewährleistet werden, daß der erbetene 
VorschuB ausschließlich dem Bediensteten und nicht 
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dri tten Personen zugute kommt .. Es ,3011 dadurch verhin­
dert werden, daß Redienstete mit Hilfe eines Vorschusses 
Investi tionen in oder an Obj ekt en vornehmen, für v-ielche 
sie nur ein vorläufiges oder ein ',i orübergehendes oder 
überhaupt kein Hohnrecht (z oB .. Uni;ermiet~, oder Prekarium) 

haben. 

Im Hinblick auf die große Zahl v(,n Bediensteten, die sich 
um die Bev.rill.igung eines Vorschu'3ses für l..Johnzwecke zur 
Beschaffung einer \'!ohnung bevlerb2ln und die verhäl tnismä­
ßig geringen, für die Gewährung von Vorschüssen zur Ver­
fügu."'1g stehenden Kredi tmi ttel, muß im Interesse der finan­
ziell leistungs schwächeren Bundesbediensteten bei der Ver­
gabe von Vorschüssen ein streng;er Naßstab angelegtvverdeno n 

Da die Erklärung, die bisher geübte Praxis auch weiter­
hin als zweckmäßig aufrecht zu erhalten, nicht hingenom­
men werden kann, richten die unterfertigten Abgeordneten 

an den Herrn Bundeskanzler folgende 

A n fra g e : 

Kar~ die von den Zentralstellen des Bundes bisher geübte 
Auslegung nicht dahingehend modifiziert werden, daH die 
Ehegattin bz\Vo der Ehegatte (die AnfragebeantVlortung 
stell t diese Hdri tten PersonenIl ohne lTnterschied gleich) 
von den geltenden strengen Maßstäben bei der Vergabe von 
Bezugsvorschüssen ausgenommen werden kön:a.en'?lt 

Ich beehre mich, diese Anfrage ~ie folgt zu beantworten: 

Nach eingehender Prüfung der Sachlage ist daS zur T-1it­
wirkung bei der Erledigung derartiger Anträge berufene 
Bundesministerium für Finanzen zur Ansicht gelangt, daß 
in Hinkunft - abweichend von der bisher geübten Praxis 
auch Vorschlisse für ~ohnzwecke für die Instandsetzung 
zum Um- oder Ausbau eines Objektes, dessen Eigentümer, 
Niteigentümer, Genossenschaftsanteilseigentü:r.:ter, Haupt­
mieter nicht der Vorschußv!erber oder die Vorschuß\-Ierberin, 
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sondern dessen Ehegatte ist, ge\>lTährt werden könnten. .. 
Voraussetzung hiefür ist, daß das betreffende Objekt 
dem Vorschuß\verber und. seiner Fa.milie (der Vorschuß­
\'lerberin und ihrer Familie) als ständiger \yohnsi tz 
dient beziehungsweise nach Vornahme der erforderlichen 
Investitionen als solcher dienen ,'lird und der Bedienstete 
(die Bedienstete) die sonstigen zu~ Erlangung eines Vor­
schusses für Wohnzwecke geforderten Voraussetzungen er­
füllt. Die Ver\vendung des Vorschusses zum Erwerb, zur 
Reparatur usw. einer Zweitwohnung (eines Sommerhauses 
u.ä~) wird allerdings weiterhin als nicht vertretbar er­
achtet .. 

In diesem Zusammenhang muß darauf hinge"üesen werden, 
daß ein VorschuB für VJohnzwecke einem Bediensteten nur 
einmal bis zur j evJeils ( zum Zeitpunkt des I:;inbringens des 
Ansuchens) gültigen Höchstgrenze gewährt werden kann. 
Bei Verlust des Benützu.ngsrechtes an dem mit Hilfe des 
Vorschusses erworbenen oder instandgesetzten Objekt, aus 
welchen Gründen immer, wird eine Bevülligung eines neuer­
lichen Vorschusses für Wohnzwecke nicht mehr in Betracht 
kor:unen .. .... 
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